[bookmark: _GoBack]Freier Dienstvertrag


zwischen

(Orchester)

und

Herrn/Frau …

wohnhaft in …


1) 	Der/Die Musiker/in wird als Orchesteraushilfe für das Orchester tätig. Er/Sie wird 
	.............. (Instrument) spielen / ………………………… (Tätigkeit).

2) 	Er/Sie wird eingesetzt
	- in der Produktion … 
	- als Krankheitsvertretung / Verstärkung am …

3) 	Aufführungstermine sind 	a) …………………….. vormittags/abends
		b) …………………….. vormittags/abends
  		c) …………………….. vormittags/abends
		d) …………………….. vormittags/abends
		e) …………………….. vormittags/abends
		f) …………………….. vormittags/abends

	

Anmerkung: Da von der Deutschen Rentenversicherung aufgrund des Urteils des Bundessozialgerichts vom 14.03.2018 – B 12 KR 3/17 R – eine selbständige Tätigkeit von Orchesteraushilfen nur anerkannt wird, wenn keine Proben vereinbart werden, sind nur Aufführungstermine aufzuführen. In Fällen mit Proben ist ein Gastvertrag ggf. mit tageweiser Beitragszahlung heranzuziehen.  
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Der Vertrag endet am ………………….. (= letzter Aufführungstag), ohne dass es einer Kündigung bedarf.

4) 	Die Vergütung
	o beträgt …………………… € brutto.
	o wird nach den Aushilfssätzen der Vereinbarung DOV - DBV gezahlt.
Die Vergütung wird vom Musiker versteuert.
Der Orchesterträger macht Kontrollmitteilungen an das Finanzamt.

5) 	Der/Die Musiker/in wird 10 Minuten vor Beginn der Probe/Aufführung seinen/ihren Platz im
	Orchester einnehmen.

6) 	Sozialabgaben fallen nicht an. Die Künstlersozialabgabe wird vom Orchesterträger gezahlt.

7) 	Es besteht Einigkeit, dass
	a) 	es sich bei dem vorliegenden Vertrag nicht um einen Arbeitsvertrag handelt,
	b) 	der/die Musiker/in aufgrund dieses Dienstvertrages keinen Anspruch auf Abschluss eines
		Arbeitsvertrages geltend machen kann.

8) 	Der Musiker räumt dem Orchester das ausschließliche Recht ein, seine Rechte aus §§ 77, 78
	UrhG inhaltlich, zeitlich und räumlich unbeschränkt zu nutzen. (Darin ist insbesondere auch
	das Recht zur Aufnahme und Wiedergabe durch Bild- und/oder Tonträger sowie
	Bildtonträger, das Recht zu Übertragungen durch Funk (insbesondere Hörfunk und
	Fernsehen) und das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung enthalten.) Die Vergütung
	für die eingeräumten Rechte ist mit der nach Nummer 4 gezahlten Vergütung abgegolten.

……………………………………………	……………………………………………..
(Ort, Datum)				(Orchester)


……………………………………………	……………………………………………..
(Ort, Datum)				 (Musiker/in)
